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In Aufstellung befindlicher
B-Plan Nr. 37
"Sondergebiet Windpark Itterbeck",
Gemeinde Itterbeck
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PLANZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung

Sondergebiete für Windenergieanlagen

Verkehrsflächen

ZGR 2.000 m² max. zulässige Grundfläche mit Flächenangabe

Maß der baulichen Nutzung

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze 1  -  überbaubarer Bereich für Fundamente und

Baugrenze 2  -  von Rotorblättern überstreichbarer Bereich

1

2

senkrecht aufgehende bauliche Anlagen

(siehe Textliche Festsetzung Nr. 2)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: private Verkehrsflächen (permanent)

/ 25.000 m²

Straßenverkehrsflächen

GR

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Gewässerrand-, Räum- und Unterhaltungsstreifen (5,0 m)

Wasserflächen

Flächen für die Landwirtschaft und Wald 

Flächen für die Landwirtschaft 

Zweckbestimmung: nur für Fahrzeuge der Landwirtschaft

Zweckbestimmung: private Verkehrsflächen in den Sondergebieten 
für Windenergieanlagen (temporäre Baustraßen/Lagerfächen)

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Sonstige Planzeichen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

geplanter Standort Windenergieanlage

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches angrenzender Bebauungspläne

Grenze zwischen den Mitgliedsgemeinden

Grenze der Samtgemeinde Uelsen

Zweckbestimmung: siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 3.5

Zweckbestimmung: siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 3.3

Zweckbestimmung: siehe Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 3.4

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder Abgrenzung des 
Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Meppener Grenztraktat (376 m zur deutsch-niederländischen Grenze)
( vgl. Nachrichtl. Übernahme Nr. 3)

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  - öffentlich -

Elektrizität
TrafostationT

(Gehölz- / Wasserflächen)
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BEBAUUNGSPLAN  NR.  8  

„SONDERGEBIET  WINDPARK  WIELEN“ 

 
GEMEINDE  WIELEN 
 
SAMTGEMEINDE  UELSEN  /  LANDKREIS  GRAFSCHAFT  BENTHEIM 

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am  
....................  die Aufstellung des Bebauungsplans be-
schlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB am  ....................  ortsüblich bekannt ge-
macht. 
 
Wielen, den  ....................   
 
 
 
.......................................... 
Bürgermeister 

Der Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) des Bebau-
ungsplans ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am  ...................  
durch Veröffentlichung auf der Internetseite der Gemeinde 
Wielen (www.uelsen.de) ortsüblich bekannt gemacht 
worden. Der Bebauungsplan ist damit am  .................... 
rechtsverbindlich geworden. 
 
Wielen, den  ....................   
 
 
.......................................... 
Bürgermeister 

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am  
....................  dem Entwurf des Bebauungsplans und der 
Entwurfsbegründung zugestimmt und die öffentliche Aus-
legung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und 
Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  
....................  ortsüblich bekannt gemacht.  
Der Entwurf des Bebauungsplans und die Entwurfsbe-
gründung haben vom  ....................  bis einschließlich  
....................  gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgele-
gen. 
 
Wielen, den  ....................   

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften (Beachtlichkeit gemäß §§ 214 und 215 
BauGB) beim Zustandekommen des Bebauungsplanes 
nicht geltend gemacht worden. 
 
Wielen, den  .................... 
 
 
 
.......................................... 
Bürgermeister 

 
 
 
.......................................... 
Bürgermeister 

 

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am  
....................  dem geänderten Entwurf des Bebauungs-
plans und der Entwurfsbegründung zugestimmt und die 
erneute Auslegung gem. § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen. Ort und Dauer der 2. öffentlichen 
Auslegung wurden am  ....................  ortsüblich bekannt 
gemacht.  
Der Entwurf des Bebauungsplans und die Entwurfsbe-
gründung haben  vom  ....................  bis einschl.  
....................  gem. § 4a Abs. 3 i.V.m. §3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich ausgelegen. Anregungen und Bedenken können 
nur zu den geänderten bzw. ergänzten Teilen vorgebracht 
werden.  
 
Wielen, den  ....................   
 
 
 
.......................................... 
Bürgermeister 

 

Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan nach 
Prüfung der Bedenken und Anregungen gem. § 3 Abs. 2 
BauGB in seiner Sitzung am  ....................  als Satzung 
gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie die Begründung be-
schlossen. 
 
Wielen, den  ....................   
 
 
 
.......................................... 
Bürgermeister 

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet 
vom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnabrück, den 05.07.2023 
  

 

 
Kartengrundlage: 
Liegenschaftskarte 1:1.000 
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung  © 2007 
 

Herausgeber: 
LGLN - Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen,  
Regionaldirektion Osnabrück-Meppen 
 

Geschäftsnachweis:  
A-2663/2007 (Stand: 07.10.2007) 
 

N A C H R I C H T L I C H E     Ü B E R N A H M E N 
1. Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen: 

Luftfahrthindernisse mit Bauhöhen über 100 m sind gem. der Verwaltungsvorschriften zur Kennzeich-
nung von Luftfahrthindernissen vom 24.04.2007 (BAnz S. 4471) grundsätzlich kennzeichnungspflichtig. 
Die Verwaltungsvorschriften sind grundsätzlich zu beachten. Ferner sind das Bundesamt für Infrastruk-
tur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainegraben 200, 53123 Bonn, sowie die 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Außenstelle Oldenburg, Luftfahrtbehör-
de, Kaiserstr. 27, 26122 Oldenburg, am weiteren Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beteiligen, 
da die Windkraftanlagen mit konkreten Bauhöhen- und Standortangaben in den militärischen Tiefflug-
karten veröffentlicht werden müssen. 

 

2. Archäologische Belange: 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. 
a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen 
und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht oder Denkmale der Erdge-
schichte (hier: Überreste oder Spuren - z.B. Versteinerungen -, die Aufschluss über die Entwicklung tie-
rischen oder pflanzlichen Lebens in vergangenen Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben) 
freigelegt werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen. Denkmalschutzgesetzes 
grundsätzlich meldepflichtig und müssen unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde des Land-
kreises Grafschaft Bentheim oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege - Referat Ar-
chäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg, Telefon: 0441/205766-33, ge-
meldet werden..   
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstel-
len sind nach § 14 Abs. 2 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von vier 
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn 
nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 

3. Beachtung des Meppener Grenztraktats: 
Durch das Meppener Grenztraktat von 1824 wurde entlang der deutsch-niederländischen Grenze eine 
Bauverbotszone beiderseits der Grenze in einer Tiefe von 100 Rheinischen Ruten (entsprechend 
376 m) festgelegt. Diese Bauverbotszone ist auch heute noch gültig und zu beachten. Das Grenztraktat 
wird bis heute weder von deutscher noch von niederländischer Seite grundsätzlich in Frage gestellt. Bei 
einvernehmlicher Abstimmung mit der Niederländischen Seite ist eine Verringerung des Abstandes je-
doch möglich. Dementsprechend wurde die Zone des Grenztraktates im Bebauungsplan ebenfalls als 
Sondergebiet für Windenergieanlagen dargestellt. 

 

H I N W E I S E 
1. Hochwasservorsorge: Aus Gründen des vorsorgenden Hochwasserschutzes z. B bei Starkregenereig-

nissen ist das Merkblatt DWA-M 553 „Hochwasserangepasstes Planen und Bauen“ grundsätzlich zu 
beachten. Dabei sind die gemäß DWA-M 553 vorgesehenen Strategien zur Risikominimierung 
„Ausweichen“, „Widerstehen“ und/oder „Anpassen“ entsprechend der Schutzwürdigkeit der jeweils 
geplanten baulichen Nutzung zu wählen bzw. zu kombinieren. Eine angemessene Hochwasservorsorge 
liegt dabei in der Verantwortung des jeweiligen Bauherrn.  

 

2. Vermeidung von Beschädigungen bestehender Versorgungsleitungen: Bei Tiefbauarbeiten ist auf 
vorhandene Versorgungseinrichtungen Rücksicht zu nehmen, damit Schäden und Unfälle vermieden 
werden. Schachtarbeiten in der Nähe von Versorgungseinrichtungen sind von Hand auszuführen. Im 
Bedarfsfall sind die jeweiligen Versorgungsträger um Anzeige der erdverlegten Versorgungs-
einrichtungen in der Örtlichkeit zu bitten.  

 

3. Vermeidung von Leitungsschäden bei Pflanzmaßnahmen: Bei Baum- und Strauchpflanzungen im 
öffentlichen Bereich ist das DVGW-Regelwerk GW 125 (identisch mit DWA-M 162, FGSV-Nr. 939) 
„Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“, (Ausgabe 02/2013) einzuhalten. 

 

4. Schutz von Vegetationsflächen: Zur Sicherung von Vegetationsflächen (z. B. Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft) ist grundsätzlich die DIN 18920 
„Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetations-
flächen bei Baumaßnahmen“ einzuhalten.  

 

5. Verfügbarkeit u. Einsehbarkeit von fachtechnischen Regelwerken: DIN-Vorschriften, VDI-Richtlinien, 
etc., auf die Festsetzungen des Bebauungsplans Bezug nehmen, werden bei der Gemeinde Wielen, 
Gemeindebüro / Spielkreis, Kreisstraße, 49847 Wielen, zur Einsicht bereit gehalten. 

 

R E C H T S G R U N D L A G E N – alle in der derzeit gültigen Fassung 
Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634),   
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. I 2023, Nr. 6).   
 

Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I, 
S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. I 2023, Nr. 6).   
 

Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90 - vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58),  
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I, S. 1802).   
 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) - BNatSchG - gemäß 
Artikel 1 des Gesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 08.12.2022 (BGBl. I, S. 2240).   
 

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG - vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010, 
S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588).   
 

Niedersächsische Bauordnung - NBauO - vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. 2012, S. 46),   
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578).   
 

P R Ä A M B E L 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 10 und 58 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde diesen Bebauungsplan, beste-
hend aus der Planzeichnung und den nachstehenden textlichen Festsetzungen, in der Sitzung am  ....................  
als Satzung beschlossen: 
 
 
P L A N U N G S R E C H T L I C H E    F E S T S E T Z U N G E N  
1.  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m § 11 BauNVO) 

1.1 Das Sondergebiet (SO) für Windenergieanlagen gem. § 11 BauNVO dient zu Zwecken der Windenergie-
nutzung der Aufstellung von Windenergieanlagen (WEA) sowie für Anlagen und Einrichtungen, die zur Er-
schließung, Unterhaltung, Ver- und Entsorgung der Windkraftanlagen erforderlich sind. Zulässig sind:  
- Windkraftanlagen mit folgenden technischen Spezifizierungen: 

a) Der Summenpegel der WEA-Geräusche aus dem vorliegenden Plangebiet und den WEA-
Geräuschen aus dem Plangebiet des parallel aufgestellten B-Plans Nr. 37 der Gemeinde Itterbeck 
darf an den schutzbedürftigen Wohngebäuden im Umfeld einen Immissionsrichtwert (Beurteilungs-
pegel) von tags (6-22h) 60 dB(A) und nachts (22-6h) 45 dB(A) nicht überschreiten. 

b) Die geplanten Windkraftanlagen dürfen zusammen mit den WEA innerhalb des parallel aufgestellten 
B-Plans Nr. 37 der Gemeinde Itterbeck in ihrer Summenwirkung in den schutzbedürftigen Wohnge-
bäuden im Umfeld eine Rotor-Schattenwurfdauer von 30 Minuten pro Tag und 30 Stunden je Jahr 
nicht überschreiten. Dies ist durch entsprechende Anlagenprogrammierung zu gewährleisten. 

c) Die Rotorblätterbeschichtung der Anlagen darf einen Reflektormeterwert nach DIN EN ISO 2813 (so-
genannter Glanzgrad) von maximal 15% aufweisen (bei einem Einfallswinkel von 60°). Ausgenom-
men hiervon sind die Erosionsschutzfolie sowie Pulverbeschichtungen zur Korrosionsschutzverbes-
serung (Tipbeschichtung). Diese dürfen einen höheren Reflektormeterwert aufweisen. 

d) Die Anlagen sind mit Sensoren zur Erkennung von Vereisungsgefahr der Rotorblätter auszurüsten, 
die in das Sicherheitssystem einzubeziehen sind. Das Ansprechen eines der Sensoren muss auto-
matisch zur Abschaltung der Anlage führen. 

- Speicher-, Verteil- und Leitungsanlagen, die der Windkraftanlage zugehören; 
- sonstige der Erschließung, Unterhaltung sowie der Ver- und Entsorgung der Windkraftanlage dienende 

Anlagen und Einrichtungen; 
- mit der vorrangigen Windkraftnutzung verträgliche landwirtschaftliche und gartenbauliche Nutzungen. 

 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 BauNVO) 

2.1 Die zulässige Grundfläche (ZGR) - überbaubarer Bereich Baugrenze 1 - darf inkl. Nebenanlagen je Wind-
kraftanlage maximal 2.000 m² betragen. Von den Rotorblättern dürfen jeweils maximal 25.000 m² Grund-
fläche überstrichen werden (Baugrenze 2).  

 
3.  Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

3.1 Für den Neu- und Ausbau von öffentlichen und privaten Verkehrsflächen sind ausschließlich wasserdurch-
lässige Bauweisen bzw. seitliche Anschotterungen zulässig. Das gleiche gilt für baubedingt erforderliche 
Kranaufstellflächen. 

 

3.2 Das anfallende nicht schädlich verunreinigte Regenwasser ist durch bauliche oder technische Maßnahmen 
auf den Grundstücken zu versickern. Die wasserrechtlichen Bestimmungen (WHG, NWG) sind einzuhalten 
und die einschlägigen technischen Regelwerke (u.a. Arbeitsblatt DWA- A 138) sind zu beachten. 

 

3.3 Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft „A“
(Gräben mit Feldhecken) dienen insbesondere dem Schutz, dem Erhalt und der Entwicklung vorhandener 
Gewässergräben mit unmittelbar am Gewässer und in den Gewässerböschungen wachsenden Feldhecken 
als naturnahe Elemente des Biotopverbunds. Sie sind vor erheblichen Beeinträchtigungen zu schützen. 
Fachgerechte Schnittmaßnahmen, insbesondere Maßnahmen der Verkehrssicherung sowie ein abschnitts-
weises „Auf-den-Stock-setzen“ bei Erhalt ausschlagfähiger Wurzelstöcke, bleiben zulässig. Die nicht mit 
Gehölzen bestandenen Teilbereiche neben den Feldhecken sind als naturnahe Krautsäume zu entwickeln, 
mit maximal zweimaliger Mahd pro Jahr. Alternativ ist eine Bepflanzung mit standortgerechten heimischen 
Gehölzen zulässig. Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind ebenfalls zulässig. Düngung und Pestizid-
einsatz sind nicht zulässig. 

 

3.4 Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft „B“ 
(Wege begleitende Feldhecken) dienen insbesondere dem Schutz, dem Erhalt und der Entwicklung der 
vorhandenen Feldhecken entlang der bestehenden Straßen und Wege sowie als naturnahe Elemente des 
Biotopverbunds. Sie sind vor erheblichen Beeinträchtigungen zu schützen. Fachgerechte Schnittmaßnah-
men, insbesondere Maßnahmen der Verkehrssicherung sowie ein „Auf-den-Stock-setzen“ bei Erhalt aus-
schlagfähiger Wurzelstöcke, bleiben zulässig. Die nicht mit Gehölzen bestandenen Teilbereiche neben den 
Feldhecken sind als naturnahe Krautsäume zu entwickeln, mit maximal zweimaliger Mahd pro Jahr. Alter-
nativ ist eine Bepflanzung mit standortgerechten heimischen Gehölzen zulässig. Düngung und Pestizidein-
satz sind nicht zulässig. 

 

3.5 Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft „C“ 
(Feldhecke) dienen insbesondere dem Schutz, dem Erhalt und der Entwicklung der vorhandenen Feldhe-
cken sowie als naturnahe Elemente des Biotopverbunds. Sie sind vor erheblichen Beeinträchtigungen zu 
schützen. Fachgerechte Schnittmaßnahmen sowie ein „Auf-den-Stock-setzen“ bei Erhalt ausschlagfähiger 
Wurzelstöcke bleiben zulässig. Die nicht mit Gehölzen bestandenen Teilbereiche neben den Feldhecken 
sind als naturnahe Krautsäume zu entwickeln, mit maximal zweimaliger Mahd pro Jahr. Alternativ ist eine 
Bepflanzung mit standortgerechten heimischen Gehölzen zulässig. Düngung und Pestizideinsatz sind nicht 
zulässig.  

 

3.6 Die temporären Verkehrsflächen (Baustraßen und Lageflächen) sind nach der Errichtung der Windenergie-
anlagen und der Inbetriebnahme des Windparks innerhalb von 6 Monaten wieder zurückzubauen und wie-
der landwirtschaftlich zu nutzen. Sofern die temporären Verkehrsflächen vorhandene Gräben überlagern, 
sind die Gewässer auch während der Bauphase zu erhalten, zumindest als ausreichend dimensioniertes, 
verrohrtes Gewässer. Alternativ zur landwirtschaftlichen Nutzung können die temporären Verkehrsflächen 
auch als naturnahe Krautsäume angelegt werden, mit maximal zweimaliger Mahd pro Jahr.  

 

3.7 Die Baufeldräumung (Abschieben von vegetationsbedecktem Oberboden, Beseitigen von Gehölzen und 
sonstiger Vegetationsstrukturen) sowie notwendige Arbeiten im Seitenraum von Wegen, Straßen und 
Gräben sind nach Abschluss der Brutsaison und vor Beginn der neuen Brutsaison der Vögel (also 
zwischen dem 01. August und 28. Februar) durchzuführen. Falls bei anstehenden Baumfällungen ein 
Fledermausbesatz wahrscheinlich sein sollte, sind die zu fällenden Bäume vor Rodung durch eine 
fachkundige Person auf Fledermausbesatz zu kontrollieren. Ist nur geringes Baumholz (BHD < 30 cm) 
betroffen, das nachweislich nicht als Winterquartier geeignet ist, kann die Fällung in den Wintermonaten 
durchgeführt werden. 
Sollte das Abschieben von vegetationsbedecktem Oberboden, Beseitigen von Gehölzen und sonstiger 
Vegetationsstrukturen außerhalb des genannten Zeitraumes erforderlich sein, sind unmittelbar vor dem 
Eingriff diese Bereiche / Strukturen durch eine fachkundige Person auf ein Vorkommen von besetzten 
Brutstätten (Vögel u. Fledermäuse) zu überprüfen. 
Von der Bauzeitenbeschränkung kann abgesehen werden, wenn durch die Überprüfung der fachkundigen 
Person festgestellt wird, dass keine Beeinträchtigungen europarechtlich geschützter Vogelarten und 
Fledermäuse durch die Baufeldräumung zu befürchten sind. Beim Feststellen von aktuell besetzten 
Brutstätten ist die Untere Naturschutzbehörde zu benachrichtigen und das weitere Vorgehen abzustimmen. 
[Hinweis: Diese Festsetzung dient nur als Platzhalter. Die konkret erforderlichen 
Artenschutzmaßnahmen werden nach Abschluss des Scoping-Verfahrens (§ 4 Abs. 1 BauGB) und 
nach Fertigstellung der in Arbeit befindlichen Artenschutzgutachten festgelegt!] 

 

3.8 Zur Minimierung des Kollisionsrisikos von Fledermäusen mit den Rotorblättern sind die WEA in der Zeit 
vom 01.04. bis zum 31.10. bei Windgeschwindigkeiten unterhalb von 7,5 m/s in Gondelhöhe, Temperatu-
ren über 10°C und kein Regen (die Kriterien müssen zeitgleich erfüllt sein) zwischen Sonnenuntergang und 
Sonnenaufgang abzuschalten. Durch ein Gondelmonitoring können die Abschaltzeiten ggf. nachträglich 
„betriebsfreundlich“ optimiert werden. Die Drehzahlen der WEA müssen bei Abschaltung auf weniger als 2 
Umdrehungen pro Minute begrenzt werden, da ansonsten trotz Leerlaufs zu hohe Geschwindigkeiten an 
den Rotorblattspitzen erreicht werden, was wiederum mit einem Schlagrisiko einhergeht. [Hinweis: Diese 
Festsetzung dient nur als Platzhalter. Die konkret erforderlichen Artenschutzmaßnahmen werden 
nach Abschluss des Scoping-Verfahrens (§ 4 Abs. 1 BauGB) und nach Fertigstellung der in Arbeit 
befindlichen Artenschutzgutachten festgelegt!] 

 

3.9 Temporäre Betriebszeitenbeschränkung der WEA zur Minimierung des Vogelschlagrisikos zu Zeitphasen 
der Grünland-Mahd: Im Detail sind Abschaltungen betroffener WEA im Umkreis von 500 m zur betroffenen 
Grünlandfläche zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang vorzusehen. Die Abschaltung hat für eine 
Dauer von bis zu 10 Tagen zu erfolgen.  Wahlweise kann durch ein jährliches Monitoring der Arten Mäuse-
bussard und Rotmilan eine Reduzierung und Konkretisierung der notwendigen Abschaltzeiten vorgenom-
men werden. [Hinweis: Diese Festsetzung dient nur als Platzhalter. Die konkret erforderlichen Ar-
tenschutzmaßnahmen werden nach Abschluss des Scoping-Verfahrens (§ 4 Abs. 1 BauGB) und 
nach Fertigstellung der in Arbeit befindlichen Artenschutzgutachten festgelegt!] 

 

3.10 Temporäre Betriebszeitenbeschränkung der WEA zur Minimierung des Vogelschlagrisikos bei Boden- und 
Erntebearbeitung: Bei der Bearbeitung von Ackerflächen sind entsprechend des Artenschutzleitfadens bei 
bodenwendenden Bearbeitungen und Erntearbeiten im Umkreis von 100 m während der Brutzeit die Wind-
kraftanlagen i.d.R. an 3 Tagen ab Begin der Ernte bzw. der bodenwendenden Bodenbearbeitungen abzu-
schalten. Dies kann durch ein Monitoring minimiert werden. [Hinweis: Diese Festsetzung dient nur als 
Platzhalter. Die konkret erforderlichen Artenschutzmaßnahmen werden nach Abschluss des Sco-
ping-Verfahrens (§ 4 Abs. 1 BauGB) und nach Fertigstellung der in Arbeit befindlichen Arten-
schutzgutachten festgelegt!] 

 

3.11 Zuordnung von Ausgleichs- und Monitoringmaßnahmen nach § 9 Abs. 1a BauGB:  
Mit der Aufstellung dieses Bauleitplanes werden Eingriffe in den Naturhaushalt vorbereitet. Die nicht im 
Plangebiet ausgleichbaren Eingriffe mit einem Kompensationsbedarf von insgesamt XXXXX Werteinheiten 
(nach Osnabrücker Kompensationsmodell) sollen auf folgenden Flächen durchgeführt werden: Gemeinde 
XX, Gemarkung XX, Flur XX, Flurstücke XX (siehe dazu auch die Ausführungen des Umweltberichtes, Ka-
pitel X.X.X). Die Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle, also außerhalb der Grundstü-
cke, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, werden den Eingriffsgrundstücken im Geltungsbereich dieses 
Bebauungsplanes gem. § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB im Ganzen zugeordnet. 
Auf folgenden Flächen sind vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
und Monitoringmaßnahmen vorgesehen: 
Gemeinde XX, Gemarkung XX, Flur XX, Flurstücke XX: Für die Arten Kiebitz (7x) und Großer Brachvogel 
(3x) sind auf insgesamt 30,5 ha extensiven Grünlandflächen mit Blänken anzulegen, sowie ein Gelege-
schutzmonitoring für den Großen Brachvogel (GBV) ein passiver Prädatorenschutz durchzuführen.  
Gemeinde XX, Gemarkung XX, Flur XX, Flurstücke XX: Auf 24 ha Dauergrünlandflächen und 67,5 ha kon-
ventionellen Ackerflächen ist ein Gelegeschutzmonitoring durchzuführen. 
Gemeinde XX, Gemarkung XX, Flur XX, Flurstücke XX: Aufgrund des möglichen Verlustes von Äsungsflä-
chen rastender Gänse, sind als kombinierte Maßnahme für die geplanten Windparks der B-Pläne Nr. 37 
der Gem. Itterbeck und Nr. 8 der Gem. Wielen mehrere landwirtschaftlich genutzte Flächen für die Äsung 
von Gänsen zu optimieren. Eine Optimierung umfasst in diesem Fall den Anbau von Mais oder Kartoffeln 
und das Belassen von Ernteresten auf ca. 9,15 ha. 
Gemeinde XX, Gemarkung XX, Flur XX, Flurstücke XX: Für die Kornweihe ist als alternativer Schlafplatz 
eine etwa 5 ha große Maßnahmenfläche als extensives Grünland mit strukturierten Streuwiesenanteilen 
anzulegen und gemäß entsprechender Bewirtschaftungsauflagen zu unterhalten. 
Gemeinde XX, Gemarkung XX, Flur XX, Flurstücke XX: Für die Art Mäusebussard ist ein strukturiertes ex-
tensives Grünland mit mindestens 6 Sitzwarten auf ca. 4,2 ha zusammenhängender Fläche anzulegen. Die 
Fläche ist mit einer Staffelmahd zu bewirtschaften und der Kräteranteil für Nager (Nahrung des Mäusebus-
sards) muss erhöht werden. Nach 4 Jahren darf das Grünland teilflächig umgebrochen werden, allerdings 
müssen zu jeder Zeit mindestens 2 ha geeignetes Grünland für die Art Mäusebussard verfügbar sein. 
[Hinweis: Diese Festsetzung dient nur als Platzhalter. Die konkret erforderlichen Artenschutzmaß-
nahmen werden nach Abschluss des Scoping-Verfahrens (§ 4 Abs. 1 BauGB) und nach Fertigstel-
lung der in Arbeit befindlichen Artenschutzgutachten festgelegt!] 

 
 
Wielen, den .................... 
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Bürgermeister 
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